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#
PT170 E.

Das Spitzenmodell unter den
Zapfenwellenleistungsbremsen
Ihr Problem: Die Leistung der Schlepper wird

immer grösser!
Die Lösung: Der Eggers Dynamometer PT 170 E.

Mit dem Eggers Dynamometer PT 170 E können Sie
(fast) alle Schlepperprüfungen, u.a. Zapfwellenleistung,
Getriebeyerlust, Kraftstoffverbrauch*, Dieselrauchmessung*,

Ölverbrauch, hydraulische Leistungsverluste,
Frontzapfwellenleistung! und Leistungsverlust von
Allradachsen rationell bewältigen.
(•Zusatzgeräte gegen Aufpreis erhältlich)

Die PT 170E ist ausgestattet
mit moderner HiTech-

Elektronik und präziser
Messtechnik.
Die Kühlung erfolgt mit
einem Hochleistungskühlsystem.

Kein Wasseranschluss
erforderlich, nur ein 220-
Volt-Anschluss muss
vorhanden sein.

AGRAMA
Halle 17, Stand 11

Für nähere Informationen und Beratung stehen
wir gerne zur Verfügung.

Land- und Kommunalmaschinen
8207 Schaffhausen
Tel.053-34 17 77 Fax 053-33 54 33 •

Sie finden uns an der AGRAMA
Halle 7, Stand-Nr. 7.05
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Bekanntmachung

Proficat/Powercat
der Kompakte: Alleskönner aus Finnland,
unschlagbar im Preis-Leistungsverhältnis,
ab Fr. 14 000.-
Rovibec Futtermischwagen
der Ausgereifte: selbstfahrende Futtermischwagen

aus Kanada, 2 m3 Inhalt, Fr. 17 700.-,
keiner bietet soviel und ist so preisgünstig

Gilioli Futtermischwagen
der Bewährte: ab 2 m3 Inhalt, alle Wagen
mit Schneidwelle

Kompostwendemaschine Sandberger
die Perfekte: unentbehrlich für jede
Kompostieranlage, dank über 20jähriger Erfahrung

NEU: Selbstfahrer GD 250-H
der Traum: für jeden Kompostplatz,
Leistung bis 3000 Jahrestonnen

Imants Spatenmaschine
die Ideale: zum Einarbeiten von Kompost,
die Helferin: für Problemböden

Gujer Landmaschinen AG
8308 Mesikon-Illnau, Tel. 052/44 13 64

Wer kenn! nicht den heiklen Moment, wenn am Horizont dunkle Wolken

aufziehen und noch kurz vor dem ersten Regenguss das Futter

eingeholt werden muss. -Jetzt geht es um Minutenl
Ein Agrar-Ladewagen lässt Sie nicht im Stich; gerade in dieser Situation

höchster Belastung! Diese solide Maschine hält sowohl jahrelange
Dauerbelastung durch täglichen Einsatz als auch Spitzenzeiten
einwandfrei aus. Sollte doch einmal eine Reparatur nötig sein, beweisen

die wartungsfreundliche Konstruktion und der unkomplizierte
Ersatzteilservice höchste Qualität. - Warum unsere Ladewagen das

halten, was wir versprechen, zeigen wir Ihnen gerne bei einem
persönlichen Gespräch.

>4grar Agrar Fabrik landw. Maschinen AG
9500 Wil SG Telefon 073/2516 25

Wir sind an der AGRAMA Lausanne
(26.1.-30.1.1995) Halle 13, Stand Nr. 13.01

«D 'Qualität vom Aarar-Ladewaae
hett mi überzüat. Pasch würklech
en Aaschaffig crsy wo sech alohnt

Samuel Junker, Iffwil/BE
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Neue
Verkehrsvorschriften

Am 1. 2.1994 traten Änderungen zur Bau- und
Ausrüstungsverordnung (BAV) in Kraft, Anpassungen
der Verkehrsregelverordnung (VRV) folgten auf den
1. 4. 1994, ergänzende Weisungen per 1. 9. 1994.
Für die Landwirtschaft bringen die neuen Regelungen

einerseits Erleichterungen und mehr Sicherheit,

andererseits Verschärfungen und Einschränkungen.

Die BUL weist mit dieser Information auf
die wichtigsten Punkte hin.
Viele Vorschriften, welche den landwirtschaftlichen

Strassenverkehr betreffen, werden bei einer
Fahrzeugprüfung nicht beachtet, weil nur das leere
Motorfahrzeug geprüft wird. Hingegen wird bei
einer Verkehrskontrolle oder bei einem Unfall die
Ausrüstung der Fahrzeuge genau kontrolliert. Deshalb

kann sich der Landwirt nicht nur auf die
Anforderungen der Fahrzeugnachprüfung verlassen.
Er muss seine Fahrzeuge, Anhänger,
Arbeitsmaschinen und Anbaugeräte auch den geltenden
Bestimmungen der VRV anpassen. Mit den neuen
Änderungen wird das schweizerische Strassenver-
kehrsrecht den Vorschriften der Europäischen
Union mehr angeglichen.

Sicht nach hinten
Seit dem 1. April 1994 müssen alle Zugfahrzeuge mit
Rückspiegeln an ausziehbaren Halterungen ausgerüstet sein,
sofern Anhänger die freie Sicht nach hinten verdecken. Der
Fahrer muss die Fahrbahn beidseits neben dem Anhänger
und mindestens 100 m weit nach hinten überblicken können.
Es sind je ein Spiegel links und rechts vorgeschrieben.
Die neue Vorschrift gilt auch für Traktoren ohne Kabine, an
welchen sich die neuen BUL-Spiegelarme auch gut montieren

lassen. Nur für Anhänger, deren Ladung mehr als 2,5 m
breit sein darf, gilt diese Regelung nicht.

Beratungsstelle für
Unfallverhütung in der
Landwirtschaft (BUL)

Picardiestrasse 3-STEIN
5040 Schottland
Tel. 064 81 48 48
FAX 064 81 14 73



Markierlichter und -tafeln
Für das Grundfahrzeug sind keine Markierlichter
mehr vorgeschrieben. Werden hingegen Anbaugeräte

oder Doppelräder verwendet, dürfen
nachts und wenn die Witterung es erfordert,
Stand- und Schlusslichter nicht mehr als 40 cm
von der Doppelrad-, resp. Anbaugeräteaussen-
kante entfernt sein.

Markierlichter können Schluss- und Standlichter
ersetzen. Vorstehende, unmarkierte oder
unbeleuchtete Doppelräder bieten für die übrigen
Verkehrsteilnehmer eine grosse Gefahr.

Neu sind neben schwarz/gelb gestreiften auch
rot/weiss gestreifte Tafeln erlaubt. Die Streifen ^
dürfen retroreflektierend sein.

Die BUL wird sich in Zukunft vermehrt dafür
einsetzen, dass reflektierende Tafeln verwendet werden,

weil sie langsam fahrende Fahrzeuge besser
sichtbar machen.

Verstellbare Schluss- |
licht-Blinkanlagen für ^Traktoren

Schlusslicht-Blinkanlagen dürfen
190 cm, in Ausnahmefällen 210 cm

über Boden angebracht werden.
Deshalb ist es möglich, anstelle

von Markierlichtern Schlusslicht-
Blinkanlagen zu verwenden. Die

BUL-Markierbiinker passen auf die
gleichen Montageelemente wie

die Markierlichter.

usslicht-Blink-
gen für Anhänger
landwirtschaftlichen An-

=r müssen seit dem 1
• a

1993 mit fest angebrach-
Schlusslicht-Blinkanlagen

erüstet sein.

Nicht leicht erkennbare
vorstehende Teile
müssen weiterhin, falls
sie den Traktor mehr
als 15 cm überragen,
auffällig gekennzeichnet

werden, tags mit
Tafeln oder Wimpeln,
nachts und wenn die
Witterung es erfordert
mit Licht.

Mitfahren
Auf landwirtschaftlichen
Motorfahrzeugen und Anhängern

dürfen nur Arbeltspersonal

und Familienangehörige des

Betriebsinhabers oder seiner

Arbeitnehmer und nur be,

landwirtschaftlichen Fahrten

mitgeführt werden.

Besser beachtet werden müssen

die Vorschriften über das

Mitführen von Kindern. Kinder

unter 7 Jahren dürfen nur auf

sicheren Kindersitzen mitge

führt werden. Viele Kinder ver-

Sin. we« sie auf Traktoren

ohne Kindersitz mitfahren. Die

Kindersitze der BUL sind auc

gefedert erhältlich.



Anhängergewichte und -höhe }
Sofern der Hersteller es erlaubt, sind höhere Gesamtgewichte für landwirtschaftliche
Anhänger möglich. Das maximal zulässige Gesamtgewicht beträgt 101 für Einachser,
18 t für Zweiachser, 24 t für Dreiachser. Für Anhänger mit Tandemachse ist es
abhängig vom Achsabstand. Das Gesamtgewicht eines landwirtschaftlichen Anhängerzuges

bleibt bei 28 t, die maximale Länge wird von 18 auf 18,35 m erhöht.

Die maximale Ladehöhe bleibt bei 4 m. Hingegen fällt die Relation zum Abstand
zwischen den äussersten Reifenenden weg. Aus Sicherheitsgründen soll trotzdem auf
eine breite Spur geachtet werden.

Landwirtschaftliche Anhänger und Zugfahrzeuge
Für landwirtschaftliche Anhänger an über 30 km/h fahrenden Allradfahrzeugen
gelten ab 1. Oktober 1995 folgende neue Voschriften:
- Ausrüstungsvorschriften gemäss BAV für landw. Anhänger
- Zulassungs-, bzw. Vorführpflicht für diese Anhänger
- maximales Gesamtgewicht gemäss Fahrzeugausweis
- Gewichtsverhältnisse je nach Bremssystem des Anhängers
- grünes Kontrollschild.

Bremsen
Das Bremsen mit Hilfspersonen ist nicht mehr erlaubt. Die Anhänger müssen vom ^
Zugfahrzeug aus gebremst werden können, wenn sie mehr als doppelt so schwer sind
wie dieses. Ein zweiter Anhänger muss nicht gebremst werden, wenn er weniger als
halb so schwer ist wie der erste. Anhänger mit Baujahr ab 1985 müssen aber bereits
ab 3000 kg Garantiegewicht eine funktionstüchtige Betriebsbremse haben.

Für neue Anhänger und Zugfahrzeuge gelten die Vorschriften über die durchgehenden

Bremsen. Die hydraulische Anhängerbremse muss auch bei alten Traktoren vom
Fahrersitz aus bedient werden können. Dies bedeutet in vielen Fällen, dass auch ältere

Traktoren mit einem hydraulischen Anhängerbremsventil nachgerüstet werden
müssen. Diese müssen von Fachbetrieben montiert und abgestimmt werden. Der
maximale Druck beträgt neu 150 bar.

Erlaubte Fahrten
Der Begriff «landwirtschaftliche Fahrten» wird weiter gefasst. Den landwirtschaftlichen

Fahrten gleichgestellt sind unentgeltliche Fahrten, die gemeinnützigen Zwecken
dienen. Damit entfällt z.B. die Sonderbewilligung zum Papiersammeln.

ten nicht als erlaubte Fahrten, es ist weiterhin eine Sonderbe-

orderlich.



Anbringungshöhe für Lichter
Abbiend-, Nebel-, Rück- und Blinklichter dürfen
höher angebracht werden als bisher. Die neuen Masse

entnehmen Sie dieser Zeichnung. Sie entspricht
derjenigen in der BUL-Broschüre Nr. 2
«Landwirtschaftlicher Strassenverkehr», Seite 208. Die Masse
in Klammern sind für Ausnahmefälle vorgesehen.

Falls Frontgeräte verwendet werden, dürfen je zwei
Stand- und Abblendlichter auf 2,8 m Höhe
angebracht werden. Es darf jedoch nur ein Lichterpaar
brennen; d.h., es muss eine Umschaltvorrichtung
vorhanden sein.

Zukunftsaussichten
Gegen Ende 1995 soll die EU-Richtlinie über die
Betriebserlaubnis von landwirtschaftlichen Zugfahrzeugen

in Kraft gesetzt werden. Darin sind z.B. die
Anforderungen an 40 km/h-Traktoren festgehalten. Die
Auswirkungen bezüglich Brems- und anderer
Vorschriften sind uns noch nicht bekannt.

max. 130 cm* i max. 130 cm*
-feH——

u w

max. 300 cm

#
* 1. Inverkehrssetzung vor 1.10.1992: freie Sicht nach hinten mind. 100 m

Falls Distanz grösser als 40 cm, sind Markier- oder Stand- und Schlusslichter
erforderlich

*'* bei Frontanbau: zusätzliche Abblendlichter max. 280 cm, nur 1 Paar darf
leuchten. Werte in Klammern: nur wenn erforderlich.

Verweise zu den wichtigsten Änderungen

Stichwort

Rückspiegel
i[MÎtfâhr5n~"
EängeAnhängerzüqi'
jHöhe

l^hangerbremëe
LMlîîûhren von Anhängern
^Hdw^aFirten
Signalisation nicht leicht
erkennbarer Gefahren,

ifghggugteile und Geräte
MarkierlichtëT

Anhangerbremsanschluss
Maximaldmck

(^P^n^RüÄhjiF
Hohe des oberen Randes
der Leuchtfläche

Strassenverkehrsrecht
geänderter Artikel:

-VRV Artikel 58 Ahe 4
-^5VAmk5T62AbsrT

VRVArtikei"66
^HvArtfteTeTAbsTT
_VRV Artikel 67 Ahe 7

-^BVArt^TsTÀbsTs
BAVArtîî^22Âbs7T
BAV Artikel 35 Abs. 3

j^ÂrtikëTITÀhr?"
-§^Y_ArtjkeT27^Abs74~
BAV Artikel 49 Abs. 3

BÄVAnhängTcT
BAV Anhang 7 c

BUL-Broschüre
Nr. 2, zu
ändernde Seiten:

Maximale Achslasten
*"*' 2* und 3-Achsanhänne,„
Anhänger mit ~ 7 1

I Maximale ]

Achslast

208, 209
208
219

Auskunft
Falls Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen die BUL, Postfach 58, 5040 Schottland, Tel. 064 81 48 48,
gerne zur Verfügung.
Neben dem Fachhandel liefert auch die BUL Schlusslicht-Blinkanlagen, reflektierende Folien für Markierungstafeln, Kindersitze,
Markierlichter, unzerbrechliche Rückspiegel an ausziehbaren Halterungen usw.



NEUVORSTELLUNG

luftgefederte
Fahrersitze!

Wir freuen uns
auf Ihren
Besuch an der
AGRAMA:
Halle 7

Stand 716

GRAMMER
AUPAG AG High-Tech in Sitzsystemen
Steinhaidenstrasse 14, 8954 Geroldswil

Telefon 01 748 46 00, Fax 01 748 47 56

Kostengünstig

BA 800/1ooo
Zukunft!

BÄCHT01DI

6122 Menznau

Geräte-Fahrzeughallen
und Stallungen schliessen...

Die bewährten
Bieri-Systeme sind
einfach, mit Handoder

Elektro-Antrieb.

Schützen vor: • Wind

Regen • Kälte

• Geräuschen • Staub

Bieri Blachen AG
6022 Grosswangen
Telefon 045/710 740

Telefax 045/712 977
Bieri

M AROLF - in der Fachwelt ein Begriff!

Tandem
3-Seitenkipper

WM 83 A 120-50 TK3

AGRAMA '95,
Lausanne, Halle 8A,
Stand 8A.04

- der 12-Tönner
für Anspruchsvolle!

Für jeden Betrieb
das passende Fahrzeug.

_—-— T """rêi osi^TTrês

[nm]ÜF MAROLF w^M^AG
Nutzfahrzeug- und Maschinenbau, 2577 Finsterhennen
Telefon 032 8617 44/45, Telefax 032 86 2712

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c7*-Bitte senden Sie mir Unterlagen über: O

Pneuwagen 1- u. 2-Achskipper Tandem-Kipper
Vieh- und Pferdeanhänger PW-Anhänger

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

LT 1/95 37
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